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Begründung zum Bebauungsplan                                                                                                                      März l998

1.       Ziel undzweckdes Bebauungsplanes

Die Stadt Gau-Algesheim hat am 15.  Sept.1997 den Aufstellungsbeschluß
zur 1. Änderung (vereinfachte Änderung) des Bebauungsplanes ,,Mühlborn-
Bangert-Gänsklauer-Brühl" gefaßt,
Zweck der Änderung ist die Ausweisung eines Kinderspielplatzes auf dem
Flurstück 361/16,  Flur 23.

2.       Planaufstellung

2.1  Erfordernis der Planaufstellung

Der Bebauungsplan „Mühlborn-Bangert-Gänsklauer-Brühl".
wurde 1971  rechtskräftig.
Hier wurde das Flurstück 361/16,  Flur 23 für eine Erweiterung und
Weiterführung der Straße vorgesehen und somit von der Bebauung
freigehalten.
Die geplante Erweiterung wurde nicht realisiert,  und so wurde das Grundstück
seit 1977 als Kinderspielplatz genutzt.

Da das Grundstück auch in absehbarer Zeit keine andere Nutzung erfahren
wird, soll mit einer Änderung des Bebauungsplanes Planungsrecht für den
Kinderspielplatz geschaffen werden.

3. Geltungsbereich

3.1 Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,,Mühlborn-Bangert-
Gänsklauer-Brühl" 1.Änderung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfaßt das Flurstück 361/16,  Flur
23,  Gemarkung Gau-Algesheim.
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4. Festsetzung

Für das Flurstück 361/16,  Flur 23 in der Gemarkung Gau-Algesheim wird die
Festsetzung „öffentliche Grünfläche -Zweckbestimmung
Kinderspielplatz" getroffen.

Die Bebauungsplanänderung wird rein textlich vorgenommen.

Aufgestellt:

Verbandsgemeindeverwaltung
Gau-Algesheim,  d.16.03.98
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